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1 Anlass und Ziel 
 

Für das Baugebiet liegt kein Bebauungsplan vor. Das Baugebiet liegt laut Flächen-
nutzungsplan im Bereich einer gewerblichen Baufläche (G) und ist im Bestand ge-
werblich bebaut. In der unmittelbaren Umgebung herrscht eine für ein Gewerbegebiet 
typische Bebauung und Nutzung mit Betriebsleiterwohnungen vor. An der südwestli-
chen Ecke liegt entgegen dem Flächennutzungsplan im (Alt-)Bestand ein reines 
Wohngebäude vor. Südlich, getrennt durch die Straße „Neufriedenheim“, liegen im 
(Alt-)Bestand mehrere reine Wohngebäude vor (Flächennutzungsplan: M = ge-
mischte Bauflächen). Südöstlich grenzt ein öffentlicher Parkplatz an.  
 
Aufgrund der stetigen Nachfrage an Bauplätzen vor allem zur Deckung des steigen-
den Wohnungsbedarfs soll durch die Änderung der Bebauung von bislang Gewerbe 
in eine zukünftig zusätzliche Wohnbebauung eine Entlastung des angespannten 
Wohnungsmarktes in Treuchtlingen erfolgen.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Neufriedenheim“ dient der Sicherung der 
Zulässigkeit der geplanten Wohnbebauung. Im Parallelverfahren wird eine entspre-
chende Berichtigung des Flächennutzungsplans vorgenommen. 

 
 
2 Lage und Größe 
 

Das Baugebiet liegt erhöht an einem Osthang nordwestlich des Stadtkerns von 
Treuchtlingen, von diesem getrennt durch die Altmühl und den Bahnhof bzw. die 
Bahnlinie. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 4.607 m2.  
 
Der Bebauungsplan betrifft das Grundstück mit der Flurnummer 2778, Gemarkung 
Treuchtlingen, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. 
Das Grundstück ist aktuell mit mehreren aneinandergereihten Gewerbegebäuden 
dicht bebaut, die bereits leer stehen und abgebrochen werden sollen. 
 
Das Grundstück liegt zwischen dem Süd- und Nordteil der als Ringstraße verlaufen-
den „Neufriedenheim“ und liegt im Südosten am öffentlichen Parkplatz an.  
Das Gelände fällt nach Osten hin deutlich ab und ist teilweise mit Stützmauern zum 
den Nachbargrundstücken terrassiert. 

 
 
3 Planungsabsicht 

 
Durch den Bebauungsplan wird der bestehende Bebauungsschwerpunkt des Grund-
stücks mit ausschließlich Gewerbenutzung in eine gemischte Nutzung mit Gewerbe- 
und Wohnnutzung überführt. 
Der Bebauungsplan dient der Festlegung der möglichen Bebauung des Grundstücks 
hinsichtlich Nutzungsart, Maß er baulichen Nutzung sowie Einhaltung des Immissi-
onsschutzes für die geplante Wohnbebauung.  
 

 
4 Verfahren 
 

Die Berichtigung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungs-
plans als vorhabenbezogener B-Plan nach § 12 BauGB wird als beschleunigtes Ver-
fahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 
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Begründung für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB: 
Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für den vorliegenden Bebauungsplan 
wird als angemessen eingeschätzt, da nachfolgende Kriterien erfüllt sind: 

• Der Umgriff des Plangebiets beträgt ca. 4.607 m2 (ca. 0,46 ha) und setzt da-
bei eine Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO fest, die weit unter 
dem Schwellenwert von 20.000 m2 gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
liegt. 

• Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, 
die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. 

• Anhaltspunkt für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgründer bestehen nicht. 

  
Im beschleunigten Verfahren kann nach § 13a BauGB gem. Abs. 2 Nr. 1 für den vor-
liegenden Bebauungsplan auf folgende Inhalte und Verfahrensschritte verzichtet wer-
den: 

• Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden. 

• Nach § 13 Abs. 3 BauGB kann von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen werden. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.  
 

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten 
als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig.  

 
 
 
5 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 
 
5.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 

Für das Baugebiet liegt kein Bebauungsplan vor. Der Flächennutzungsplan weist das 
Baugebiet als gewerblichen Baufläche (GE) aus, dies soll in ein „urbanes Gebiet“ ge-
mäß § 6a BauNVO mit zusätzlich zulässiger Wohnbebauung berichtigt werden.  

 
 
5.2 Übergeordnete Planungen 
 
5.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP)  

 
 Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP:   
  
 1. Demographischer Wandel 
 1.2.1. Räumlichen Auswirkungen begegnen 
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Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden 
(Grundsatz) 
Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu 
beachten (Ziel) 
1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 
Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastrukturen sollen unter Berücksichtigung der künftigen Bevölke-
rungsentwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben (Grundsatz).  

   
 
5.2.2 Regionalplanung Westmittelfranken (8)  

  
In dem für die Stadt Treuchtlingen geltenden Regionalplan Westmittelfranken vom 14. 
Oktober 1987 mit seinen 26 Änderungen seit der Aufstellung wird das Stadtgebiet 
Treuchtlingen als „ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt wer-
den soll“, dargestellt. 

 
Innerhalb der Region Westmittelfranken liegt die Stadt Treuchtlingen im Süden und 
hat hinsichtlich der zentralörtlichen Gliederung die Funktion „Mittelzentrum“. Treucht-
lingen befindet sich südwestliche des angrenzenden Mittelzentrums Weißenburg i. 
Bay. und liegt entlang der überregional bedeutsamen Entwicklungsachse von Wei-
ßenburg i. Bay. Richtung Südwesten sowie der regional bedeutsamen Entwicklungs-
achse zwischen Markt Berolzheim und Pappenheim. 

 
Großräumig betrachtet befindet sich die Stadt Treuchtlingen innerhalb des Natur-
parks Altmühltal, der eine starke Bedeutung für die Funktion Erholung hat. 
Darüber hinaus gehört die Stadt zu dem Naturraum 5. Ordnung „Altmühlalb“ (082.2), 
der im Bereich des Naturraums 4. Ordnung „südliche Frankenalb“ (082) liegt.  

 
 Das Plangebiet liegt im Ortsteil Neufriedenheim. 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Regionalplan Westmittelfranken – ökologisch-funktionelle Raum- 
gliederung, Begründungskarte 2 
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1. Grundlagen und Herausforderungen der Entwicklung in der Region Westmittelfran-
ken (8) 

 
Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen Lan-
desteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter Berücksichti-
gung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden. Dabei sollen 
die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf die 
Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut wer-
den. (1.1) 
  
 
3. Siedlungsstruktur 
3.1 Siedlungswesen 
3.1.1. In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der 
Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen.  

 
 
5.2.3 Flächennutzungsplan 

 

          Legende:          G = Gewerbliche Baufläche 

 
 
 Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Treuchtlingen. 

 
Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan stellt den Bereich für den Bebauungsplan 
als „G = Gewerbliche Baufläche“ dar. Dies soll im Zuge dieses Bauleitverfahrens (im 
Parallelverfahren) in „U = Urbanes Gebiet“ berichtigt werden. 
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6 Städtebauliche Gestaltungsabsicht 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung   

 
Der Geltungsbereich wird für das Grundstück mit der Flurnummer 2778, Gemarkung 
Neufriedenheim, Stadt Treuchtlingen, als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO 
festgesetzt. 

 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Die maximale Grundflächenzahl wird gemäß den Orientierungswerten des § 17 
BauNVO auf GRZ = 0,8 festgelegt, die maximale Geschoßflächenzahl auf GFZ = 3,0. 

 Für die jeweilige Geschoßzahl gilt die Festsetzung gemäß Planblatt. 
 
6.3 Bauweise und Baugestaltung  
 

Es gilt die offene Bauweise nach § 22 der BauNVO. 
Die mögliche Grenzbaulänge richtet sich nach der jeweiligen aktuellen BayBO. 

 
6.4 Dachformen, Gebäudehöhe  
 

Die Dachform ist freigestellt, es soll jedoch eine möglichst hohe Nutzung für Solar-
energie angestrebt werden. Für die nicht solar nutzbaren Dachflächen soll zur Ver-
besserung des Mikroklimas vorrangig soweit sinnvoll einsetzbar eine (extensive) 
Dachbegrünung ausgeführt werden.   
Für die Abstandsflächen gilt Art. 6 BayBO, Stand nach Novelle Juni 2021. Abwei-
chend hiervon werden offene Laubengänge z.B. für Zugangsflure, Fluchtwege, Ver-
bindungsstege usw. sowie offene Treppenhäuser bzw. Fluchttreppen, Aufzüge und 
vorgehängte Schallschutzelemente von der Einhaltung der Abstandsflächen ausge-
nommen. Der Mindestabstand von 3 m zur umlaufenden Grundstücksgrenze der 
FlNr. 2778 ist jedoch auch hierfür einzuhalten, mit Ausnahme von Schallschutzwän-
den bis 3 m Höhe an der Grenze. 
Die maximale Wandhöhe wird auf 12.40 m festgelegt, Berechnung nach Art. 6 
BayBO, Stand nach Novelle Juni 2021. Ein Höhenbezug auf NN erfolgt im Plan. 
Technische Aufbauten (Solarkollektoren, Lüftungsgeräte, Aufzüge u.dgl.) dürfen die 
max. Wandhöhe nach Notwendigkeit, jedoch nicht mehr als 1,60 m, überragen. 

 

6.5 Nutzungsausschluss Einzelhandlungssortimente 

 
Folgende Einzelhandelssortimente bleiben der Innenstadt von Treuchtlingen vorbe-
halten und sind somit bei der Nutzungsbelegung der Gebäude im Geltungsbereich 
des BPL nicht zulässig:  

 ▪ Arzneimittel, medizinische und orthopädische Produkte   ▪ Baby- und Kinderartikel 
▪ Bekleidung   ▪ Brillen und Zubehör, optische Erzeugnisse, Hörgeräteakustik 
▪ Bücher; Zeitschriften, Zeitungen   ▪ Fahrräder und Zubehör   ▪ Hausrat, Glas / Por-
zelllan/Keramik   ▪ Haus- und Heimtextilien, Bettwaren   ▪ Lederwaren   ▪ Papier- und  

    Schreibwaren, Bürobedarf   ▪ Parfümeriewaren   ▪ Schnittblumen, Floristik  ▪ Schuhe 
  ▪ Spielwaren   ▪ Sport- und Campingartikel   ▪ Uhren, Schmuck   ▪ Drogeriewaren 
  ▪ Nahrungs- und Genussmittel inkl. Reformwaren und Getränke  ▪ Autozubehör, -teile,  
    -reifen  ▪ Badeeinrichtungen, Installationsmaterial, Sanitärerzeugnisse  ▪ Baumarktar- 
    tikel, Baustoffe, Bauelemente, Eisenwaren  ▪ Boote und Zubehör   ▪ Elektronikartikel  
    Unterhaltungselektronik („braune Ware“); Haushaltselektronik („weiße  Ware“); Com- 
    puter und Zubehör, Foto, Film   ▪ Farben, Lacke, Tapeten; Teppiche, Bodenbeläge 
  ▪ Gartenartikel u. Gartenbedarf, Pflanzen  ▪ Leuchten u. Zubehör  ▪ Möbel, Küchen 
  ▪ Zooartikel, Tiere  (Tab.11 Sortimentsliste, Einzelhandelskonzept Treuchtlingen 2023) 
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7 Erschließung 
 
7.1 Innere Verkehrserschließung 

Die verkehrstechnische Erschließung der Fläche erfolgt im Norden und im Süden 
über die Straße „Neufriedenheim“, im Süd-Osten über den öffentlichen Parkplatz. 
Hier sind auch Ein- bzw. Ausfahrten für Tiefgaragen sowie Stellplätze und deren Zu-
fahrten zulässig. 

 
7.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über das bestehende Leitungsnetz. 
 
7.3 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung kann über die vorhandenen Leitungen erfolgen. 
Vorsorglich ist auf dem gesamten Grundstück ein Trennsystem vorzusehen. 
Es ist ausreichend, wenn die ausstehende gehobene Erlaubnis der Kläranlage zum 
Zeitpunkt der ersten Nutzungsaufnahme vorliegt. 

 
 
8 Immissionsschutz 

 
Für den Immissionsschutz gelten die Ausführungen der schalltechnischen Vorunter-
suchung des Büros Hentschel vom 08.11.2024, Nr. 2511-24 SU_V03, als Bestandteil 
des Bebauungsplans. Die hierin genannten Grenzwerte sind bei der weiteren Pla-
nung und Ausführung einzuhalten, Planänderungen sind einzuarbeiten. 

 

Die Schalltechnischen Orientierungswerte für MU (Urbanes Gebiet) von tags IRW = 
63dB(A) und nachts 45 dB(A) für die Wohnbebauung sind einzuhalten.   

Bei Erreichen oder Überschreiten dieser Orientierungswerte vor Wohnräumen sind 
entsprechende Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 

Durch eine schallschutztechnisch optimierte Grundrissgestaltung sind Fenster von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen an Stellen mit Überschreitung o.g. Grenzwerte 
so weit als möglich zu vermeiden. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte 
gem. TA Lärm 3.2.1 bei Gewerbelärm (schalltechn. Untersuchung 7.2 "Gewerbe") 
wird toleriert, um möglichst bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan überplant einen stillgelegten Betrieb und wird 
als Urbanes Gebiet festgesetzt. Auf der Fläche von ca. 4.600 m² lässt die Bebauung 
fünf Gebäude (1 bis 5) mit III / IV Vollgeschossen als Höchstmaß zu. Die Gebäude sind 
von Süd nach Nord angeordnet. Die drei mittleren IV-geschossigen Gebäude (2,3,4) 
sind mit „Wohnen“ gekennzeichnet, das südlichste IV-geschossige Gebäude (1) mit 
EG u. 1.OG nicht störendes Gewerbe und das nördlichste III-geschossige Gebäude 
(5) mit Gewerbe u. Betriebsleiterwohnen.  

Das Plangebiet steht im Einflussbereich von angrenzenden Betrieben, der Ansbacher 
Straße (St 2230) im Westen und dem öffentlichen Parkplatz auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1253 im Südosten.   

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Maß-
gebliche Beurteilungsgrundlage für das Bauleitplanverfahren stellen die schalltechni-
schen Orientierungswerte nach Bl.1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ dar. 
Für Gewerbelärm wird in Ergänzung zur DIN 18005 die „Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm:1998) als fachlich fundierte Erkenntnisquelle zur Be-
wertung herangezogen.  
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die ORWDIN18005 oft nicht einhalten. 
Wo im Bauleitplanverfahren von den ORWDIN18005 abgewichen werden soll, weil andere 
Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnah-
men vorgesehen werden. 

Als wichtiges Indiz für die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen durch Ver-
kehrslärmimmissionen können die Immissionsgrenzwerte der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung (Verkehrslärmschutzverordnung), welche streng genommen aus-
schließlich für den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten, 
herangezogen werden.  

Die VDI 2719:1987, Kapitel 9 enthält den Hinweis, dass ab einem Außenschallpegel 
von > 50 dB(A) nachts, Schlaf- und Kinderzimmer mit einer schalldämmenden, evtl. 
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden sollen, da auch mit ge-
kipptem Fenster kein ausreichender Schutz des Nachtschlafs mehr besteht. Anstelle 
der Lüftungseinrichtung werden heute bauliche Maßnahmen, wie Schiebeläden, Prall-
scheiben, Vorbauten oder vergleichbare Maßnahmen bevorzugt, welche die Immissi-
onsbelastung vor dem Fenster soweit reduzieren, dass die Belüftung über das ge-
kippte Fenster möglich wird. 

Tabelle: Übersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A)) 

An-

wen-

dung

s- 

be-

reich 

Planung Verkehr Gewerbe 

Vor-

schri

ft 

DIN 18005 Teil 1,  

Ausgabe 2023-07 

16.BImSchV 

Ausgabe 2020 
TA Lärm:1998 

Nut-

zung 

Orientierungswert 

(ORWDIN 18005) 

Immissionsgrenz-

wert (IGW16.BIm-

SchV) 

Immissionsricht-

wert (IRWTA-Lärm) 

Ta

g 

Nach

t* 

Ta

g 

Nac

ht 

Ta

g 

Nac

ht 

Ur-

banes 

Ge-

biet 

(MU)
1) 

60 
50 

(45) 
64 54 63 45 

* in Klammern: gilt für Gewerbe 

 

zu 1) Das Urbane Gebiet wurde am 13.05.2017 im Baugesetzbuch sowie der Baunutzungs-
verordnung eingeführt. Es soll die Innenentwicklung von Städten fördern und eine 
Nachverdichtung sowie Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe ermöglichen. 
Damit verbunden wurde in der TA Lärm der zulässige Immissionsrichtwert gegenüber 
einem Mischgebiet tagsüber um 3 dB(A) auf IRWTALärm = 63 dB(A) angehoben. Der für 
die Bauleitplanung geltende Orientierungswert nach Bl1 zur DIN 18005:2023-07 für ein 
MU lautet ORWDIN18005 = 60 dB(A). Die DIN 18005 hat keinen Rechtssatzcharakter, 
sondern dient als Orientierungshilfe. Auf Grund der bereits vorhandenen gewachsenen 
Struktur mit dem vorhandenen und geplanten Gewerbe wird der Immissionsrichtwert 
nach TA Lärm für die Beurteilung angewendet, welcher auch maßgeblich für eine Be-
triebsgenehmigung sein wird. 
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt und die Lärmemissionen und -immissionen aus dem Straßenverkehr und 
den Betrieben berechnet und beurteilt. Betriebe oder sonstige schalltechnisch rele-
vante Anlagen, die sich neu im Gebiet ansiedeln wollen, müssen einen Nachweis der 
schalltechnischen Verträglichkeit mit dem Bauantrag vorlegen. 

• Straßenverkehr 

Die schalltechnische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßen-
verkehr mit einer Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz 
im Städtebau“ an Haus 1 bis 3 von bis zu 2 dB(A) tagsüber und 3 dB(A) nachts zu 
rechnen ist. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV – maßgebliche Beurteilungs-
vorschrift für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen – kann 
an allen Baugrenzen Tag und Nacht eingehalten werden.  

In der schalltechnischen Untersuchung wurden grundsätzlich mögliche Schallschutz-
maßnahmen diskutiert. Ein aktiver Schallschutz entlang der St 2230 mit den notwen-
digen Zufahrten zu den Grundstücken ist nicht möglich und für die IV-geschossige Be-
bauung ortsgestalterisch auch nicht vertretbar. Maßnahmen an der Fahrbahn oder ei-
ner Geschwindigkeitsbeschränkung auf der St 2230 obliegen nicht der Gemeinde und 
können nicht Aussicht gestellt werden.  

Zum Schutz der Aufenthaltsräume wird ein baulicher Schallschutz festgesetzt.  

• Betriebe in der Nachbarschaft 

Die Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass durch den zulässigen Immissionsbei-
trag aus dem Steinmetzbetrieb im Norden mit Überschreitungen der IRWTALärm von 1 
dB(A) nachts an Haus 3 und 4 sowie 5 dB(A) an Haus 5 zu rechnen ist. Auf dem Ter-
rassengeschoss kann der IRWTALärm eingehalten werden, wenn die umlaufende 1,1 m 
hohe Brüstung auf dem Terrassengeschoss auf der Nord- und Ostseite schalltechnisch 
wirksam gestaltet wird, d.h. eine Durchgangsdämmung von 25 dB aufweist.  

Um die genehmigten Betriebe nicht einzuschränken, werden an den betroffenen Fas-
saden keine Immissionsorte nach TA Lärm zugelassen. Hierbei wird unterschieden 
zwischen einer Wohn- und einer Büronutzung. Für Büros sind Überschreitungen 
nachts nicht relevant.  
 

Durch die geplanten Festsetzungen wird sichergestellt, dass den schallimmissions-
schutzrechtlichen Anforderungen an die geplante Bebauung, zur Erzielung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Räumen, Rechnung getragen wird. 

1. Aktiver Schallschutz Abschirmung auf dem Terrassengeschoss Haus 5  

- Planzeichen ____  
- Schallschutzwand oder adäquate Abschirmung 
(Brüstung)  
- Höhe 1,1 m über Fußbodenoberkante Terrassen-
geschoss  
- Länge (L) entsprechend Planzeichnung  
- Durchgangsdämmung R´w ≥ 25 dB 
 

2. Bauschalldämm-Maß  

Außenflächen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in  
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräumen etc. müssen mindestens das in Abbil-
dung 1, Spalte 1 angegebene bewertete gesamte Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges 
nach DIN 4109 erreichen. Für Büroräume und schutzbedürftige Arbeitsräume kann 
die Anforderung um 5 dB gemindert werden.   
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3. Grundrissorientierung (Verkehrslärm)  

Zum Belüften notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmer sind an den in Ab-
bildung 1, Spalte 2 mit Planzeichen ____ gekennzeichneten Fassaden nicht zulässig. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, dass: 

a. der schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-
schatten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Bal-
kon, vorspringendes Gebäudeteil) erhält, oder 

b. vor zu öffnender Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen bauliche Schall-
schutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Laubengänge, 
Schiebeläden für Schlaf- u. Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder besondere Fens-
terkonstruktionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen werden, oder 

c. dass der Raum mit einer schallgedämmten, fensterunabhängigen Lüftungseinrich-
tung (zentral oder dezentral) ausgestattet wird. In Schlaf- und Kinderzimmern muss 
ein Innenraumpegel von Lp,In =30 dB(A) eingehalten werden.  

 

4. Grundrissorientierung (Gewerbelärm)  

____  schutzbedürftige Aufenthaltsräume nach DIN 4109, generell.  

          schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen, Übernachtungsräume 
Hinter den in Abbildung 2, Spalte 3 mit Planzeichen gekennzeichneten Fassaden sind 
dann öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gemäß Planzei-
chen zulässig, wenn durch baulich-technische Maßnahmen (z.B. eingezogene oder 
verglaste Loggien, Prallscheiben, Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäude-
rücksprünge o.ä.) sichergestellt ist, dass >0,5 m vor dem zu öffnenden Fenster die 
jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm:1998 für ein Urbanes Ge-
biet eingehalten werden. Zu Reinigungszwecken dürfen die Fenster geöffnet werden.  

 

Abbildung 1 Festsetzung Schallschutz Punkt 2 und 3  

Spalte 1 Spalte 2 

Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges Verkehrslärm  
nachts > 50 dB(A) 
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Abbildung 2 Festsetzung Gewerbelärm  ACHTUNG ALTERNATIVE  

Spalte 3 Spalte 3 

Überschreitung 1 dB wird to-
leriert 

Überschreitung 1 dB wird nicht 
toleriert 

  

 

Achtung: Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm 3.2.1 
bei Gewerbelärm wird toleriert, um möglichst bezahlbaren Wohnraum zu er-
möglichen. Es gilt somit die linke Spalte der obenstehenden Abbildung 2. 

 

Hinweise zum Immissionsschutz: 

Folgendes ist im B-Plan festzuhalten, bzw. im Zuge der Baugenehmigung zu prüfen: 

• Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung kön-
nen zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt Treuchtlingen eingesehen werden. 

• Der Bauherr ist bei Errichtung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen verpflichtet, 
unaufgefordert einen Nachweis der Einhaltung der Auflagen nach Punkt 1 bis 4 mit 
dem Bauantrag vorzulegen. 

• Abweichungen der Fußbodenoberkanten von +/- 30 cm werden sich nicht relevant aus-
wirken. Bei Aufforderung der Behörde ist eine schalltechnische Begutachtung mit dem 
Bauantrag vorzulegen. 

Von der Festsetzung Punkt 1 bis 4 kann abgewichen werden, wenn durch eine schall-
technische Begutachtung im Rahmen des Bauantrags nachgewiesen wird, dass die 
Gewerbe- oder Verkehrslärmemissionen durch schallmindernde Maßnahmen soweit 
reduziert wurden, dass für den Gewerbelärm der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm:1998 (63 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts) bzw. für den Verkehrslärm der Orientie-
rungswert DIN 18005 (60 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts) an den mit Planzeichen be-
troffenen Fassaden eingehalten werden kann.  
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• Der Bauherr ist bei Antrag auf Genehmigung zur Errichtung einer Anlage, zur Verän-
derung einer Betriebsstätte einer Anlage oder zur wesentlichen Veränderung in dem 
Betrieb einer Anlage verpflichtet, unaufgefordert einen Nachweis der Einhaltung der 
TA Lärm, in der zum Zeitpunkt des Bauantrags gültigen Fassung, mit dem Bauantrag 
vorzulegen. 

• Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hoch-
bau“ für die Auslegung Schalldämmung der Außenbauteile resultieren aus dem Ver-
kehrslärm (Straße Prognose 2040) und des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein 
MU bzw. der Immissionsbelastung aus den Nachbarbetrieben sofern mit einer Über-
schreitung zu rechnen ist. Auf Grund des zulässigen Immissionsrichtwerts für Gewer-
belärm liegt die Mindestanforderung bei Rw,ges = 36 dB für Wohnräume und Rw,ges = 
31 dB für Büros.  

• Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-
Norm und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bau-
antragsteller im Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der baurecht-
lich eingeführten Fassung umzusetzen und zu beachten.  

• Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten 
(z.B. Luftwärmepumpen) muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der 
TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort nicht ton-
haltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die DIN 45680 zu beachten. 

 
9 Klimaschutzklausel 
 

Durch den Rückbau der bislang bestehenden Gewerbebebauung mit nahezu voll-
ständiger Versiegelung der gesamten Fläche und einer aufgelockerten Neubebauung 
mit zwischenliegenden begrünten Freibereichen wird ein positiver Beitrag zum Klima-
schutz und zum Mikroklima für die Umgebung geleistet.  
 
Es soll eine möglichst hohe Nutzung für Solarenergie auf Dächern und an geeigneten 
Fassaden angestrebt werden. 
 
Freie Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer sollen möglichst begrünt werden, um 
Regenwasser puffern zu können und das Mikroklima zu verbessern. Verkehrs- und 
andere Pflasterflächen sollen sickerfähig ausgebildet werden. 

 
10 Umweltprüfung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

 
Von der Umweltprüfung bzw. der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
kann im vorliegend vereinfachten Verfahren (siehe Pkt. 4) abgesehen werden. 
 

11 Grünordnung  
 

Nach § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes werden die örtlichen Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege in Grünordnungsplänen als Bestandteile der Bebauungspläne festgesetzt. 
Die Gemeinden in Bayern sind seit dem 31.12.2000 verpflichtet, die Eingriffsregelung 
nach § 1a Abs. 3 BauGB anzuwenden. Demnach sind Möglichkeiten zur Vermeidung 
zu prüfen und vermeidbare Eingriffe auszugleichen. 
 
Da durch den Rückbau der bislang bestehenden Gewerbebebauung mit nahezu voll-
ständiger Versiegelung der gesamten Fläche und einer aufgelockerten Neubebauung 
mit zwischenliegenden begrünten Freibereichen eine geringere Versiegelung bzw. 
verbesserte Begrünung, als im Bestand erfolgt, besteht keine weitere Ausgleichser-
fordernis. Die Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung entfällt daher. 
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11.1 bestehende Gehölze  
 
 Im überplanten Gebiet sind keine erhaltenswerten Gehölze vorhanden. 
 
11.2 Pflanzgebot:  
 
 Bäume mit Standortbindung: Es gelten die Festsetzungen gemäß Planblatt. 
 

Private Flächen: Es gelten die Festsetzungen gemäß Planblatt. 
 
 
12 Hinweise zur Wasserwirtschaft  
  
 Bauwasserhaltung: 

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grund- oder Hangschichtwasser aufgedeckt werden, 
ist hierfür eine Erlaubnis nach Art. 15 BayWG i. V. m. Art. 70 BayGW erforderlich. Kel-
lergeschoße sind ggf. gegen drückendes Wasser zu sichern (wasserdicht nach GU-
Richtlinie – „weiße Wanne“). 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Lagerung von Heizöl, Wärmepumpen) darf nur 
so umgegangen werden, dass keine Verunreinigung von Boden, Grundwasser oder 
anderen Gewässern erfolgen kann. Beim Bau entsprechender Vorhaben ist das 
WHG und BayWG hinsichtlich des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen die 
AwSV (Anlagenverordnung) zu beachten. Die nach dieser Vorschrift erforderlichen 
Maßnahmen sind im Rahmen der Bauanträge detailliert darzustellen. 
Entsprechend ist bei Abbruchmaßnahmen umzugehen. 

  
 
13 Hinweise zur Denkmalpflege  
 
 Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler bekannt. 
 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die 
Untere Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2 DschG wird hingewiesen. 
 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-
pflichtet sind auch Eigentümer und Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch An-
zeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Aufgefundene Gegenstände und deren Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
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14 Rechtsgrundlagen  
  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11. 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.07.2023. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung – BauNV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. 
I S. 3786), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.07.2023. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung 
des Planinhalts (PlanzeichenVO 1990 – PlanZV) vom 18.12.1990 (BGbl. 1991 
I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021. 

• Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 23.11.2022 (GVBl S. 704). 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BnatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 08.12.2022 (BGBl I S. 2240). 

• Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erho-
lung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 
23.02.2011 (GVBl S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 23.12.2022 (GVBl S. 723). 

• Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08. 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Ge-
setzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674). 

• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23.04.2021 (GVBl. S. 199). 

 
 
 
15 Aufstellungsvermerk  

 
  
Moosburg, den …………………………  ………………………………... 
       Bernd Kerscher 
       Architekt 
 
 
Treuchtlingen, den …………………………  ………………………………… 
       Dr. Dr. Kristina Becker 

      Erste Bürgermeisterin 


